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Bekanntmachung
über das Inkrafttreten der Pariser Fassung der Berner Übereinkunft
zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
Vom 15. Juli 1974
Nach Artikel 6 Abs. 2 Nr. 1 des Gesetzes vom 17. August 1973 zu den am 24. Juli 1971 in Paris unterzeichneten Übereinkünften auf dem Gebiet des Urheberrechts (Bundesgesetzbl. 1973 II S. 1069) wird hiermit bekanntgemacht, daß die Artikel 1 bis 21 und der Anhang der Pariser Fassung der Berner Übereinkunft nach ihrem Artikel 28 Abs. 2 Buchstabe a für die
Bundesrepublik Deutschland am 10. Oktober 1974 in Kraft treten.
Die Artikel 1 bis 21 und der Anhang treten am selben Tage ferner für folgende Staaten in Kraft:
Elfenbeinküste
Frankreich
Kamerun
Schweden
Spanien
Ungarn
Diese Bekanntmachung ergeht im Anschluß an die Bekanntmachung vom 23. April 1974 (Bundesgesetzbl. II S. 735).
Bonn, den 15. Juli 1974
Der Bundesminister des Auswärtigen
Im Auftrag
Dr. von Schenck
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Der Fundstellennachweis B enthält die von der Bundesrepublik Deutschland und ihren Rechtsvorgängern abgeschlossenen völkerrechtlichen Vereinbarungen sowie die Verträge mit der DDR, die im Bundesgesetzblatt, Bundesanzeiger und ihren Vorgängern veröffentlicht wurden und die - soweit ersichtlich — noch in Kraft sind oder sonst noch praktische Bedeutung haben können.
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